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RS OGH 1951/10/24 3Ob584/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1951

Norm

MG §1 Abs1

ZPO §411 Cb

Rechtssatz

Eine Klage auf Feststellung, daß ein Bestandvertrag den Bestimmungen des MG unterliegt, ist zulässig. Die Klage kann

nicht wegen res iudicata zurückgewiesen werden, weil bereits die Mietkommission über diese Frage entschieden hat.
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